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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Lichtleitfaserelement, das in ein Einfachleiter-
stromkabel eingebaut wird, und ein kombiniertes 
bzw. gemischtadriges Kabel darstellt. Ein Einfachlei-
terstromkabel besitzt einen mittleren Stromleiter und 
eine oder mehrere Isoliermaterialschichten sowie 
eine äußere Metallabschirmung und einen Korrosi-
onsschutz.
[0002] Das Lichtleitfaserelement ist geeignet zum 
Einbau in rauher Umgebung in einem einadrigen 
Hochspannungskabel.
[0003] Das Lichtleitfaserelement wird in stabiler Po-
sition zwischen der Metallabschirmung und dem Kor-
rosionsschutz während der Fertigung des Stromka-
bels durch Einbringen unter oder in einen Pufferman-
tel parallel zur Kabelachse in das Stromkabel einge-
setzt.
[0004] In Dokument EP 0 155184 wird ein Einfach-
leiterstromkabel beschrieben mit
– einem Leiter
– mindestens zwei Lagen, die den genannten Leiter 
überziehen
– mindestens einem Lichtleitfaserelement, das min-
destens eine Lichtleitfaser in einem abgeflachten Me-
tallrohr besitzt, wobei das abgeflachte Metallrohr eine 
flache Ebene und Schwingungen aufweist.

[0005] Vom früheren Stand der Technik her ist es 
geläufig, normale Lichtleitfaserrohre in den äußeren 
Lagen des Stromkabels einzubauen. Es ist jedoch 
schwer – wenn nicht gar unmöglich – die erforderliche 
Faserreserve zu bekommen, selbst wenn das Rohr 
oszilliert. Die Herstellungsverfahren sind schwierig.
[0006] Zielsetzung der Erfindung ist es, Verbesse-
rungen solcher kombinierten bzw. gemischtadrigen 
Kabel zu liefern. Die Hauptmerkmale der Erfindung 
sind in den Patentansprüchen definiert. Die Grundi-
dee besteht darin, ein abgeflachtes, oszillierendes 
Rohr für die Faser(n) zu verwenden. Die Lösung be-
steht darin, eine oder mehrere Reservefasern in ein 
abgeflachtes Rohr einzubauen, und das abgeflachte 
Rohr in den äußeren Lagen des Stromkabels zu os-
zillieren. Dadurch erhalten wir eine größere Faserre-
serve als mit der herkömmlichen Methode.
[0007] Die vorliegende Erfindung benötigt besonde-
re Einrichtungen für die Rohrherstellung, doch sie hat 
sich in Experimenten und durch Herstellung von Test-
kabeln als durchführbar erwiesen. Mit dieser Erfin-
dung wird ein Lichtleitfaserelement geliefert, das auf 
Spulen aufgewickelt oder in langen Längen – von 
über 10 Kilometern – gelagert werden kann und das 
in Stromkabel eingesetzt werden kann, ohne dass 
man dabei die Kabelpanzerungs- oder Kabelumrnan-
telungsverfahren stört.
[0008] Die oben genannten Merkmale und Zielset-
zungen der Erfindung sowie weitere Merkmale und 
Zielsetzungen der Erfindung ergeben sich aus der 
nachfolgenden, detaillierten Beschreibung von Aus-

führungsarten der Erfindung, die in Verbindung mit 
den Zeichnungen zu sehen sind, wobei
[0009] Abb. 1 schematisch ein Stromkabel zeigt, 
auf das die Erfindung anwendbar ist, und
[0010] Abb. 2 ein Lichtleitfaserelement zeigt.
[0011] Abb. 1 veranschaulicht schematisch die 
Prinzipien der Erfindung in Verbindung mit einem Ein-
fachleiterstromkabel, das einen Leiter 1, eine Metall-
abschirmung 2, bei der es sich um einen Bleimantel 
handeln kann, eine erste Korrosionsschutzschicht 3
wie Wickellagen oder einen extrudierten Kunststoff-
mantel, sowie weitere Korrosionsschutzschicht(en) 4
aufweist. Ein Lichtleitfaserelement 5 ist an der Grenz-
fläche zwischen den Lagen 2 und 3 angeordnet, wie 
unten im Zusammenhang mit einer Ausführungsart 
der Erfndung beschrieben.
[0012] Bei Element 5 handelt es sich um ein abge-
flachtes Metallrohr (Abb. 2), in dm mindestens eine 
Lichtleitfaser 6 oszilliert. Das abgeflachte Metallrohr 
selbst oszilliert wie ein Sinus in seiner flachen Ebene, 
wie in Abb. 1 angegeben. Je nach dem in dem Me-
tallrohr 5 zur Verfügung stehenden Platz können ei-
nes oder mehrere Faserbänder vorhanden sein.
[0013] Das oszillierende, abgeflachte Rohr 5 ist pa-
rallel zur Kabelachse oben auf der Metallabschir-
mung 2 oder auf einer Bandbewicklung (nicht ge-
zeigt) über der Metallabschirmung angeordnet. Ein 
dünnes Band, eine dünne Schnur oder dergleichen 
(nicht gezeigt) kann um den Leiter und das Lichtleit-
faserelement 5 herum angebracht werden, um das 
Element an Ort und Stelle festzuhalten, bevor ein Ex-
truder für den Kunststoffmantel 3 oder eine Wickel-
maschine für alternatives Kunststoffband eingesetzt 
werden.
[0014] Element 5 besitzt keine scharfen Kanten, die 
in den Kunststoffmantel 3 hineinragen und es besteht 
keine Gefahr, dass der Kunststoffmantel während 
des Umgangs mit dem Kabel zerrissen wird. Zur Un-
terbringung des Lichtleitfaserelementes ist es nicht 
nötig, in dem Kunststoffmantel einen speziellen 
Schlitz vorzusehen. Der Kunststoffmantel sollte das 
Lichtleitfaserelement vollständig überziehen.
[0015] Die Größe der erforderlichen Reservefaser 
hängt von zwei Faktoren ab:
a) dem Kabeldurchmesser oder vielmehr dem Radi-
us, bei dem das Lichtleitfaserelement in dem Strom-
kabel angeordnet ist, und
b) dem kleinsten Biegeradius, der für das Stromkabel 
zulässig ist. Dieser Radius bestimmt auch den Durch-
messer der Spulen, Trommeln und dergleichen, auf 
die das Kabel aufgewickelt werden kann, oder den 
Durchmesser von Ablaufrädern, über die das Kabel 
laufen muss.

[0016] Der Faktor b) ist der wichtigste, da der rele-
vante Biegeradius des Kabels 2,5 bis 5 Meter betra-
gen kann, während der Kabeldurchmesser, der in der 
Größenordnung von 100 bis 200 m liegt, im Vergleich 
zu dem genannten Biegeradius vernachlässigbar ist.
[0017] Die erforderliche Faserreserve erhält man 
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durch Oszillieren des abgeflachten Metallrohrs, wie 
angegeben, und durch Oszillieren der Faser(n) inner-
halb des Abteils. Die Frequenz und die Amplitude der 
Schwingungen werden im Einzelfall festgelegt, doch 
diese Faktoren sind durch den Mindestbiegedurch-
messer der Faser(n) begrenzt.
[0018] Bei einer solchen Konstruktion ist die Licht-
leitfaser frei von mechanischer Beanspriichung, da 
die gesamte Beanspruchung durch das Richten des 
Rohres und der Faser(n) aufgenommen wird.
[0019] Das Lichtleitfaserelement 5 kann durch Ein-
führen der Lichtleitfaser(n) 6 in ein kreisförmiges 
(Stahl-)Rohrelement hergestellt werden, während 
das Rohr durch einen ersten Satz Rollen oder eine 
andere Rohrbildungsvorrichtung (nicht gezeigt) ge-
führt wird, so dass das Element den erforderlichen, 
abgeflachten Querschnitt erhält. Das abgeflachte 
Rohr 5 kann dann durch einen zweiten Satz Rollen 
oder eine andere Rohrbildungsvorrichtung (nicht ge-
zeigt) geführt werden, so dass das abgeflachte Rohr 
in seiner flachen Ebene die erforderliche Sinusform 
erhält.
[0020] Die obige, detaillierte Beschreibung der Aus-
führungsarten dieser Erfindung ist nur als ein Beispiel 
zu sehen, und sollte nicht erschöpfend für den Schut-
zumfang der Erfindung, der in den Patentanspruchen 
definiert wird, angesehen werden.

Patentansprüche

1.  Einfachleiterstromkabel, umfassend:  
 –einen Leiter (1),  
–mindestens zwei Lagen (2, 3, 4), die den Leiter 
überziehen,  
– mindestens ein Lichtleitfaserelement, das –indes-
tens eine Lichtleitfaser (6) in einem abgeflachten Me-
tallrohr (5) umfasst, wobei das abgeflachte Metallrohr 
eine flache Ebene und Schwingungen aufweist,  
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine 
Lichtleitfaser (6) als Reservefaser in dem abgeflach-
ten Metallrohr (5) eingebaut ist und die mindestens 
eine Lichtleitfaser (6) Schwingungen. in dem abge-
flachten. Metallrohr (5) aufweist, und dadurch dass 
das abgeflachte Metallrohr. sich zwischen den Lagen 
(2, 3, 4) befindet und sich die Schwingungen des. ab-
geflachten Metallrohrs (5) in der flachen Ebene befin-
den.

2.  Einfachleiterstromkabel gemäß Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine der Lagen (2) 
den Leiter (1) ganz überzieht.

3.  Einfachleiterstromkabel gemäß einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine der Lagen in Kontakt mit dem Leiter (1) eine Me-
tallabschirmung (2) und bevorzugt ein Bleimantel ist.

4.  Einfachleiterstromkabel gemäß Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass es eine Bandbewick-
lung umfasst, welche die Metallabschirmung (2) 

überzieht, wobei das abgeflachte Metallrohr (5) sich 
zwischen der Bandbewicklung und einer der Lagen 
(3) befindet.

5.  Einfachleiterstromkabel gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
der Lagen (3, 4) eine Korrosionsschutzlage (3, 4), wie 
etwa eine Wickellage, ein extrudierter Kunststoffman-
tel oder ein Kunststoffband, ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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